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§ 5 Abs. 3 nicht überschreiten und die Aufgliederung in Di
rekt- und Lagerbezug einhalten.

(2) Der Leiter des Fondsträgers hat zu gewährleisten, daß 
die Bestellungen unter Berücksichtigung der verbrauchersei
tigen Bestandsentwicklung erfolgen. Überschreiten die Be
stände die staatlichen Normative, hat der Fondsträger dem 
bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten Kombinat spätestens 
innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf des Quartals nachzu
weisen, daß sich der Materialverbrauch im Folgequartal ent
sprechend erhöhen wird.

(3) Überschreiten die Bestellungen eines Fondsträgerbe
reichs die ihm erteilten Quartalsanteile oder die abgestimmte 
Aufteilung in Direkt- und Lagerbezug, hat der Fondsträger 
spätestens am 4. Arbeitstag nach Erhalt der Aufforderung 
durch das bilanzierende bzw. bilanzbeauftragte Kombinat 
bzw. den Produktionsmittelhandel zu entscheiden, welche 
Bestellungen zurückzugeben sind.

(4) Wird in einem Quartal die staatliche Plankennziffer 
Materialverbrauch innerhalb eines Fondsträgerbereichs un
terschritten, ohne daß entsprechende materielle Fonds an das 
bilanzierende bzw. bilanzbeauftragte Kombinat zurückgege
ben wurden, hat der Fondsträger dem bilanzierenden bzw. 
bilanzbeauftragten Kombinat innerhalb von 4 Wochen nach 
Ablauf des Quartals nachzuweisen, daß sich der Material
verbrauch im Folgequartal entsprechend erhöhen wird.

§9
Aufgaben des bilanzierenden bzw. 

bilanzbeauftragten Kombinates
(1) Trifft der Fondsträger die Entscheidung nach § 8 Abs. 3 

nicht fristgerecht, entscheidet das bilanzierende bzw. bilanz
beauftragte Kombinat bzw. der Produktionsmittelhandel über 
die Rückgabe von Bestellungen. Diese Entscheidung gilt als 
abgestimmt

(2) Führt der Fondsträger den Nachweis gemäß § 8 Ab
sätze 2 und 4 nicht oder nicht ordnungsgemäß, hat das bilan
zierende bzw. bilanzbeauftragte Kombinat dem Minister für 
Erzbergbau, Metallurgie und Kali eine entsprechende Kür
zung des Bilanzanteils vorzuschlagen, gegebenenfalls unter 
Vorlage des Nachweises gemäß § 8 Absätze 2 und 4, ergänzt 
um eine eigene Stellungnahme. Der Minister für Erzbergbau, 
Metallurgie und Kali entscheidet in Abstimmung mit dem Lei
ter des Versorgungsbereichs, bei Erzeugnissen der Staatsplan
nomenklatur in Übereinstimmung mit der Staatlichen Plan
kommission, über eine Kürzung des Bilanzanteils.

(3) Ergeben Kontrollen, daß Lieferverträge über die Menge 
des Quartalsanteils eines Fondsträgerbereichs hinaus abge
schlossen wurden, gelten Abs. 1 und § 8 Abs. 3 entsprechend. 
Bereits erfolgte Lieferungen sind auf den Bilanzanteil des 
Folgequartals anzurechnen.

III. A b s c h n i t t  
Wirtschaftsverträge

§10
Jahresverträge

(1) Zur Sicherung der Versorgung durch Nutzung der Mög
lichkeiten der internationalen sozialistischen Kooperation, 
zur rechtzeitigen Sicherung des Vormaterials und Einordnung 
des Bedarfs in das Produktionsprogramm der Hersteller und 
das Aufkommen des Außen- und Binnenhandels sind bei stän
dig wiederkehrenden Absatz- und Versorgungsbeziehungen 
(Stammbeziehungen) Leistungs- und Einfuhrverträge über 
den Jahresbedarf (im folgenden Jahresverträge genannt) ab
zuschließen. Dabei darf die vereinbarte Liefermenge grund
sätzlich 80 % des Bilanzanteils der Vorgabebilanz nicht über
steigen.

(2) Der Generaldirektor des bilanzierenden bzw. bilanzbe
auftragten Kombinates ist berechtigt, darüber zu entschei
den, ob ein Jahresvertrag abzuschließen ist.

(3) Diese Jahresverträge sind auf der Grundlage der für 
das folgende Planjahr erteilten staatlichen Aufgaben abzu
schließen. In dem Vertrag sind Festlegungen über Sortiment, 
Menge, Qualität und Lieferzyklus und — soweit dies nicht 
durch einen Koordinierungsvertrag gemäß Abs. 4 erfolgt ist 
— auch über das Verfahren für eine gegebenenfalls erforder
liche Konkretisierung der Leistung und der Leistungszeit zu 
treffen.

(4) Das Verfahren der Konkretisierung der Leistung und 
der Leistungszeit soll erzeugnisspezifisch in Koordinierungs
verträgen zwischen dem Leiter des bilanzierenden bzw. bi
lanzbeauftragten Kombinates und dem des Fondsträgers, bei 
Importmaterial unter Mitwirkung des Außenhandelsbetrie
bes und bei Lagerbezug unter Mitwirkung des Produktions
mittelhandels vereinbart werden. Der § 3 Abs. 2 gilt entspre
chend.

(5) Der Bedarfsträger hat die Bestellungen, wie im § 16 
festgelegt,

für Eigenaufkommen und Lagerbezug bis 30. August
für SW-Importmaterial bis 15. Juni
des dem Planjahr vorhergehenden Jahres 

beim bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten Kombinat2 bzw. 
bei der zuständigen zentralen Dispositionsstelle des Produk
tionsmittelhandels einzureichen. Der § 11 Abs. 3 gilt entspre
chend.

(6) Die Jahresverträge sind bis 30. November des dem Plan
jahr vorhergehenden Jahres zwischen Bedarfsträger Und 
Lieferer (Direkt- und Lagerbezug) bzw. zwischen Bedarfs
träger und Außenhandelsbetrieb abzuschließen. Der gemäß 
§ 32 Abs. 3 der Dritten Durchführungsverordnung vom 
25. März 1982 zum Vertragsgesetz — Wirtschaftsverträge über 
den Export und den Import — (GBl. I Nr. 16 S. 333) benannte 
Importbetrieb hat den Jahresvertrag mit dem Bedarfsträger 
bis 15. Dezember des dem Planjahr vorhergehenden Jahres 
abzuschließen.

§11
Direktbezug im Quartal

(1) Für Direktbezug dürfen nur Mengen ab den in der An
lage 2 zu dieser Anordnung genannten Mindestbestellmen
gen bestellt werden. Kleinere Mengen sind beim Produktions
mittelhandel zu bestellen.

(2) Soweit die Versorgung nicht auf der Grundlage von 
Leistungsverträgen gemäß den §§ 10 und 13 oder auf andere 
gemäß § 3 vereinbarte Weise erfolgt, sind die Bestellungen 
für Direktbezug vom Hersteller für das gewünschte Liefer
quartal spätestens 2 Monate, für die in Anlage 1 dieser An
ordnung genannten Erzeugnisse spätestens 3 Monate vor. 
Quartalsbeginn beim bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten 
Kombinat einzureichen.

(3) Das bilanzierende bzw. bilanzbeauftragte Kombinat 
entscheidet auf der Grundlage des Quartalsanteils und unter 
Berücksichtigung der internationalen Lieferbeziehungen so
wie der Produktionsprogramme der Hersteller durch Einwei
sung der Bestellung über den Hersteller bzw. Außenhandels
betrieb und Lieferland. Die Einweisung ist eine Vorausset
zung für den Abschluß des Leistungsvertrages.

(4) Das bilanzierende bzw, bilanzbeauftragte Kombinat hat 
den Fondsträger 3 Wochen vor Quartalsbeginn zu informie
ren, wenn eine Bestellung nicht oder mit Änderungen ein
gewiesen wurde.

(5) Der durch die Einweisung bestimmte Hersteller hat den 
Leistungsvertrag mit dem Bedarfsträger 2 Wochen vor Quar
talsbeginn über die Lieferungen abzuschließen, die im 1. Mo
nat des Quartals erfolgen, bis 10. Kalendertag des 1. Monats 
des Quartals für die Lieferungen, die im 2. Monat erfolgen, 
und bis 20. Kalendertag des 1. Monats für Lieferungen, die 
im 3. Monat erfolgen. Der durch die Einweisung bestimmte 
Außenhandelsbetrieb hat den Einfuhrvertrag 1 Woche vor 
Beginn des Lieferquartals abzuschließen.

2 Es gelten die Anschriften aus dem Bilanzverzeichnis.


